
 
 

Vermieter kann nicht Homeoffice in der Wohnung nicht verbieten 

 

Die Nutzung der eigenen Wohnung als Homeoffice ist derzeit weit 

verbreitet.  

Ein Vermieter kann diese Nutzung nicht verbieten, wie auch die Einrichtung 

eines Arbeitszimmers in der Mietwohnung erlaubt ist. 

 

Denn es handelt sich nicht um eine genehmigungspflichtige gewerbliche 

Tätigkeit. Eine solche liegt lediglich dann vor, wenn der Mieter eine 

gewerbliche Tätigkeit ausübt, diese als Geschäftsadresse angibt, dabei 

Kunden in der Wohnung empfängt und die anderen Mieter des Hauses 

gestört werden. 

 


